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Grundlage für den Vertrag sind die Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen (AUB 99) und, soweit vereinbart, die Besonderen Bedingungen 
zur Unfallversicherung (BBU Top 2005-Standard) 
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(Ziffer 1 AUB 99) 
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(zu Ziffer 1.3 AUB 99) 
 
Als Unfallereignis im Sinne von Ziffer 1.3 AUB 99 gilt auch der Ertrin-
kungs- bzw. Erstickungstod unter Wasser. 
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(zu Ziffer 1.3 AUB 99) 
 
Als Unfallereignis im Sinne von Ziffer 1.3 AUB 99 gelten auch Gesund-
heitsschäden durch Erfrierungen. 
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(zu Ziffer 1.3 AUB 99) 
 
Nimmt die versicherte Person bei rechtmäßiger Verteidigung oder bei 
der Bemühung zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen Gesund-
heitsschäden bewusst in Kauf, so gelten diese dennoch als unfreiwillig 
erlitten und sind mitversichert. 
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(zu Ziffer 2.1.1.1 AUB 99) 
 
Die Frist zur Geltentmachung und zur ärztlichen Feststellung einer Invali-
dität wird abweichend von Ziffer 2.1.1.1 AUB 99 auf 18 Monate, vom 
Unfalltag an gerechnet, verlängert. 
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(zu Ziffer 2.1 AUB 99 und Ziffer 3 AUB 99) 
 

Führt ein Unfall nach den Bemessungsgrundsätzen zu einer dauernden 
Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit, 
werden der Berechnung der Invaliditätsleistung folgende Versicherungs-
summen zugrunde gelegt: 
 

a) für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Invaliditäts-
grades die im Versicherungsschein festgelegte Invaliditäts-
summe, 

 
b) für den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent übersteigenden Teil 

des Invaliditätsgrades die zweifache Summe, 
 

c) für den 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades 
die dreifache Summe. 

 
Die zu zahlende Invaliditätsleistung erhöht sich aus diesen Bedingungen 
im Einzelnen wie folgt: 
 
von % auf % von % auf % von % auf % von % auf % 
26 27 45 65 64 117 83 174 
27 29 46 67 65 120 84 177 
28 31 47 69 66 123 85 180 
29 33 48 71 67 126 86 183 
30 35 49 73 68 129 87 186 
31 37 50 75 69 132 88 189 
32 39 51 78 70 135 89 192 
33 41 52 81 71 138 90 195 
34 43 53 84 72 141 91 198 
35 45 54 87 73 144 92 201 
36 47 55 90 74 147 93 204 
37 49 56 93 75 150 94 207 
38 51 57 96 76 153 95 210 
39 53 58 99 77 156 96 213 
40 55 59 102 78 159 97 216 
41 57 60 105 79 162 98 219 
42 59 61 108 80 165 99 222 
43 61 62 111 81 168 100 225 
44 63 63 114 82 171 
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(zu Ziffer 2.1 AUB 99 und Ziffer 3 AUB 99) 
 
Führt ein Unfall nach den Bemessungsgrundsätzen zu einer dauernden 
Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit, 
werden der Berechnung der Invaliditätsleistung folgende Versicherungs-
summen zugrunde gelegt: 
 

a) für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Invaliditäts-
grades die im Versicherungsschein festgelegte Invaliditäts-
summe, 

 
b) für den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent übersteigenden Teil 

des Invaliditätsgrades die dreifache Summe, 
 

c) für den 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades 
die fünffache Summe. 

 
Die zu zahlende Invaliditätsleistung erhöht sich aus diesen Bedingungen 
im Einzelnen wie folgt: 
 
von % auf % von % auf % von % auf % von % auf % 
26 28 45 85 64 170 83 265 
27 31 46 88 65 175 84 270 
28 34 47 91 66 180 85 275 
29 37 48 94 67 185 86 280 
30 40 49 97 68 190 87 285 
31 43 50 100 69 195 88 290 
32 46 51 105 70 200 89 295 
33 49 52 110 71 205 90 300 
34 52 53 115 72 210 91 305 
35 55 54 120 73 215 92 310 
36 58 55 125 74 220 93 315 
37 61 56 130 75 225 94 320 
38 64 57 135 76 230 95 325 
39 67 58 140 77 235 96 330 
40 70 59 145 78 240 97 335 
41 73 60 150 79 245 98 340 
42 76 61 155 80 250 99 345 
43 79 62 160 81 255 100 350 
44 82 63 165 82 260 
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(zu Ziffer 2.1 AUB 99 und Ziffer 3 AUB 99) 
 
Führt ein Unfall nach den Bemessungsgrundsätzen zu einer dauernden 
Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit, 
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werden der Berechnung der Invaliditätsleistung folgende Versicherungs-
summen zugrunde gelegt: 
 

a) für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Invaliditäts-
grades die im Versicherungsschein festgelegte Invaliditäts-
summe, 

 
b) für den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent übersteigenden Teil 

des Invaliditätsgrades die dreifache Summe, 
 

c) für den 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades 
die achtfache Summe. 

 
Die zu zahlende Invaliditätsleistung erhöht sich aus diesen Bedingungen 
im Einzelnen wie folgt: 
 
von % auf % von % auf % von % auf % von % auf % 
26 28 45 85 64 212 83 364 
27 31 46 88 65 220 84 372 
28 34 47 91 66 228 85 380 
29 37 48 94 67 236 86 388 
30 40 49 97 68 244 87 396 
31 43 50 100 69 252 88 404 
32 46 51 108 70 260 89 412 
33 49 52 116 71 268 90 420 
34 52 53 124 72 276 91 428 
35 55 54 132 73 284 92 436 
36 58 55 140 74 292 93 444 
37 61 56 148 75 300 94 452 
38 64 57 156 76 308 95 460 
39 67 58 164 77 316 96 468 
40 70 59 172 78 324 97 476 
41 73 60 180 79 332 98 484 
42 76 61 188 80 340 99 492 
43 79 62 196 81 348 100 500 
44 82 63 204 82 356 
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(zu Ziffer 2.4 AUB 99 und Ziffer 2.5 AUB 99) 
 
1. Erfolgt die Heilbehandlung an einem Institut, das sowohl der Heil-

behandlung als auch der Rehabilitation dient, so entfällt der Kran-
kenhaustagegeldanspruch zumindest dann nicht, wenn es sich um 
eine Notfalleinweisung handelt oder die Krankenanstalt das einzige 
Versorgungskrankenhaus in der Umgebung des Wohnortes des 
Versicherten ist. 

 
2. Der Anspruch auf das Krankenhaustagegeld entfällt auch nicht, 

wenn die Heilbehandlung in einem Sanatorium erfolgt. 
 
3. Erfolgt aufgrund des Unfalls eine Operation unter Vollnarkose oder 

Regionalanästhesie (d.h. es muss zumindest eine ganze Extremität 
betäubt werden), so wird das vereinbarte Krankenhaustagegeld und 
Genesungsgeld für mindestens drei Tage gezahlt. Dies gilt auch, 
wenn die Operation ambulant durchgeführt und dadurch ein 
Krankenhausaufenthalt vermieden wird. 

 
 �&X� ��� �%������	�2������<C.� ���
	�D�:%� � '�:�	�� ���

(zu Ziffer 2 AUB 99) 
 
Die Ziffer 2 AUB 99 wird um folgende Leistungsart erweitert: 
 
1. Art der Leistungen 
 
1.1. Wir ersetzen nach einem Unfall die Kosten für Such-, Rettungs- oder 

Bergungseinsätze von öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organi-
sierten Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren 
berechnet werden. Diese Kosten ersetzen wir auch dann, wenn der 
Unfall unmittelbar drohte oder ein Unfall nach den konkreten 
Umständen zu vermuten war. 

 
1.2. Wir informieren Sie über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und 

stellen auf Wunsch eine Verbindung zwischen dem Hausarzt, der 
versicherten Person und dem behandelnden Arzt oder Krankenhaus 
her. 

 
1.3. Wir ersetzen die Kosten für den ärztlich angeordneten Transport der 

verletzten Person zum Krankenhaus, zur Spezialklinik oder zur 
nächstgelegenen Druckkammer. 

 
1.4. Wir ersetzen den Mehraufwand bei der Rückkehr der verletzten 

Person zu ihrem ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf 
ärztliche Anordnung zurückgehen oder nach der Verletzungsart 
unvermeidbar waren. 

 
1.5. Bei einem Unfall im Ausland ersetzen wir die zusätzlich entstehen-

den Heimfahrt- oder Unterbringungskosten für mitreisende minder-
jährige Kinder und den mitreisenden Partner der versicherten 
Person. 

 
1.6. Bei einem unfallbedingten Todesfall im Inland ersetzen wir die 

Kosten für die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz. 
 

1.7. Bei einem unfallbedingten Todesfall im Ausland ersetzen wir die 
Kosten für die Bestattung im Ausland oder für die Überführung zum 
letzten ständigen Wohnsitz. 

 
 
2. Höhe der Leistungen 
 
2.1. Die unter Ziffer 1.1 aufgeführten Kosten werden bis zur Höhe des im 

Versicherungsschein angegebenen Betrages gezahlt. 
 
2.2. Hat noch ein anderer Ersatzpflichtiger zu leisten, werden nur die 

restlichen Kosten gezahlt. Bestreitet der andere Ersatzpflichtige 
seine Leistungspflicht, bleibt es beim vollen Leistungsanspruch. 

 
2.3. Bestehen bei unserer Gesellschaft noch weitere Verträge für die ver-

sicherte Person, wird die Leistung nur aus einem Vertrag erbracht. 
 
2.4. Der im Versicherungsschein festgelegte Höchstbetrag für den 

Kostenersatz nimmt an einer dynamischen Erhöhung von Leistung 
und Beitrag nicht teil. 
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(zu Ziffer 2 AUB 99) 
 
Die Ziffer 2 AUB 99 wird um folgende Leistungsart erweitert: 
 
1. Der Versicherer zahlt nach einem unter den Vertrag fallenden Unfall 

im Sinne von Ziffer 1 AUB 99 eine Kurkostenbeihilfe für nachge-
wiesene, vom Versicherten selbst getragene Kurkosten bis zur Höhe 
des im Versicherungsschein angegebenen Betrages, wenn die ver-
sicherte Person 

 
- innerhalb von drei Jahren, vom Unfalltag an gerechnet,  
- wegen der durch das Unfallereignis hervorgerufenen 

Gesundheitsschädigung oder deren Folgen,  
- über einen Zeitraum von mindestens 3 Wochen Dauer 

 
eine medizinisch notwendige Kur durchgeführt hat. 

 
2. Die medizinische Notwendigkeit der Kur und der Zusammenhang mit 

dem Unfallereignis ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. 
 
3. Maßnahmen, bei denen die ärztliche Behandlung der Unfallfolgen im 

Vordergrund stehen, gelten nicht als Kur. 
 
4. Die Beihilfe wird für jeden Unfall nur einmal gezahlt. 
 
5. Bestehen bei unserer Gesellschaft noch weitere Verträge für die ver-

sicherte Person, wird die Leistung nur aus einem Vertrag erbracht. 
 
6. Der im Versicherungsschein festgelegte Höchstbetrag für den 

Kostenersatz nimmt an einer dynamischen Erhöhung von Leistung 
und Beitrag nicht teil. 
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(zu Ziffer 2 AUB 99) 
 
In Ergänzung zu Ziffer 2 der AUB 99 leisten wir Ersatz für Kosten unfall-
bedingter kosmetischer Operationen. 
 
1. Voraussetzungen für die Leistungen 
 
1.1. Die versicherte Person hat sich nach einem unter den Vertrag fallen-

den Unfall einer kosmetischen Operation unterzogen. 
Als kosmetische Operation gilt eine nach Abschluss der 
Heilbehandlung durchgeführte ärztliche Behandlung mit dem Ziel, 
eine unfallbedingte Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungs-
bildes der versicherten Person zu beheben. 

 
1.2. Die kosmetische Operation erfolgt innerhalb von drei Jahren nach 

dem Unfall, bei Unfällen Minderjähriger spätestens vor Vollendung 
des 21. Lebensjahres. 

 
1.3. Ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder bestreitet seine 

Leistungspflicht. 
 
2. Art und Höhe der Leistungen 
 
2.1. Es wird Ersatz geleistet bis zur Höhe des im Versicherungsschein 

angegebenen Betrages für nachgewiesene 
 

- Arzthonorare und sonstige Operationskosten, 
- notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung in einem 

Krankenhaus, 
 
2.2. Hat noch ein anderer Ersatzpflichtiger zu leisten, werden nur die 

restlichen Kosten gezahlt. Bestreitet der andere Ersatzpflichtige 
seine Leistungspflicht, bleibt es beim vollen Leistungsanspruch. 

 
2.3. Bestehen bei unserer Gesellschaft noch weitere Verträge für die ver-

sicherte Person, wird die Leistung nur aus einem Vertrag erbracht. 
 
2.4. Der im Versicherungsschein festgelegte Höchstbetrag für den 

Kostenersatz nimmt an einer dynamischen Erhöhung von Leistung 
und Beitrag nicht teil. 
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 Seite 3 BBU Top2005-Standard 
  Stand 01.02.2006 

" ) &(� � � ��	�	�� 	���� ��	
	�� J%� ���
�����
(zu Ziffer 5.1.1 AUB 99) 
 
1. In Abänderung von Ziffer 5.1.1 AUB 99 sind Unfälle infolge von 

Bewusstseinsstörungen, soweit diese durch Trunkenheit verursacht 
sind, mitversichert. 
Beim Lenken von Kraftfahrzeugen jedoch nur dann, wenn der Blut-
alkoholgehalt unter 0,8 Promille liegt. 

 
2. Der Zustand der Übermüdung (Schlaftrunkenheit) und das Einschla-

fen infolge einer Übermüdung werden nicht als Bewusstseins-
störungen angesehen. 
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(zu Ziffer 5.1.3 AUB 99) 
 
1. Versicherungsschutz besteht für Kriegs- oder Bürgerkriegs-

ereignisse, wenn die versicherte Person während einer Auslands-
reise durch ein Kriegsereignis überrascht wird. Dieser Versiche-
rungsschutz endet mit dem 14. Tag nach Kriegsausbruch oder dem 
Beginn der Feindseligkeiten. 

 
2. Kein Versicherungsschutz besteht für unmittelbar oder mittelbar 

durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursachte Unfälle 
 

a) innerhalb Deutschlands oder eines Staates, in dem sich die 
versicherte Person mehr als drei Monate aufhält, 

 
b) bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg 

oder Bürgerkrieg herrscht oder für die von amtlichen Stellen vor 
Reisen dorthin oder Aufenthalten dort öffentlich gewarnt worden 
ist, 

 
c) bei aktiver Teilnahme an einem Krieg oder Bürgerkrieg. 

 
Aktiver Teilnehmer ist auch, wer auf Seiten einer Krieg 
führenden Partei zur Kriegsführung bestimmte Anlagen, Einrich-
tungen, Geräte, Fahrzeuge, Waffen oder andere Materialien 
anliefert, abtransportiert oder sonst damit umgeht. 

 
d)  Mitversichert sind Unfälle durch Terroranschläge in 

ursächlichem Zusammenhang mit einem Krieg oder Bürgerkrieg, 
die außerhalb der Territorien der Krieg führenden Parteien aus-
geführt werden; 
durch ABC-Waffen (atomare, biologische oder chemische 
Waffen), 

 
e) im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen 

Zustand zwischen Weltmächten wie z. B. China, Frankreich, 
Großbritannien, Japan, Russland oder den USA. 
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(zu Ziffer 5.2.6 AUB 99) 
 
Für die Folgen psychischer und nervöser Störungen, die im Anschluss 
an einen Unfall eintreten, wird Versicherungsschutz gewährt, wenn und 
soweit diese Störungen auf eine durch den Unfall verursachte 
organische Erkrankung des Nervensystems oder eine durch den Unfall 
neu entstandene Epilepsie zurückzuführen sind. 
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(zu Ziffer 7.1 AUB 99) 
 
Bei zunächst geringfügig erscheinenden oder zunächst nicht erkenn-
baren Unfallfolgen liegt keine Obliegenheitsverletzung vor, wenn die ver-
sicherte Person - abweichend von Ziffer 7.1 AUB 99 - erst dann einen 
Arzt hinzuzieht und uns unterrichtet, wenn der wirkliche Umfang erkenn-
bar wird. 
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(zu Ziffer 7.3 AUB 99) 
 
Wird bei Unternehmern, Geschäftsführern, Selbstständigen oder frei-
beruflich Tätigen der Verdienstausfall nicht konkret nachgewiesen, so 
wird ein fester Betrag in Höhe des zum Unfallzeitpunkt für die 
Unfallversicherung der versicherten Person gültigen Jahres-Brutto-
beitrags, höchstens jedoch 500 Euro je Unfallereignis, erstattet. 
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(zu Ziffer 7.5 AUB 99) 
 
Abweichend von Ziffer 7.5 AUB 99 beginnt die Meldefrist erst dann, 
wenn Sie, Ihre Erben oder die bezugsberechtigten Personen Kenntnis 
von dem Tod der versicherten Person und der Möglichkeit einer Unfall-
ursächlichkeit haben. Die Frist wird von 48 Stunden auf 7 Tage 
verlängert. Der Versicherer wird sich auch beim Überschreiten dieser 
Frist nicht auf eine Obliegenheitsverletzung berufen, wenn er noch – wie 
bei einer fristgerechten Anzeige – rechtzeitig Entscheidungen im Sinne 
der Obliegenheit treffen kann. 
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(zu Ziffer 7 AUB 99 und Ziffer 8 AUB 99) 
 
Unterbleibt versehentlich eine Anzeige bzw. die Erfüllung einer ver-
traglichen Obliegenheit, so beeinträchtigt das unsere Leistungspflicht 
nicht, wenn Sie oder die versicherte Person nachweisen, dass es sich 
hierbei nur um ein Versehen handelt und Sie oder die versicherte Person 
nach Erkennen die Anzeige unverzüglich nachgeholt bzw. die 
Obliegenheit unverzüglich erfüllt haben. 
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(Ziffer 10 AUB 99) 
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(zu Ziffer 10 AUB 99) 
 
Ergänzend zu Ziffer 10 AUB 99 gilt Folgendes als vereinbart: 
 
1. Werden Sie während der Wirksamkeit des Vertrages arbeitslos, wird 

der Vertrag auf Ihren Wunsch außer Kraft gesetzt. Die Außerkraft-
setzung beginnt, sobald Sie beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet 
sind. Geht uns der entsprechende Nachweis jedoch erst später als 
zwei Monate nach Beginn der Arbeitslosigkeit zu, gilt die Außer-
kraftsetzung erst mit Zugang des Nachweises. 

 
2. Die Außerkraftsetzung endet mit Beendigung der Arbeitslosigkeit, 

wenn uns Ihre entsprechende Mitteilung innerhalb von zwei Monaten 
zugeht. Anderenfalls endet die Außerkraftsetzung mit Zugang Ihrer 
Mitteilung. 

 
3. Der Vertrag erlischt ohne besondere Vereinbarung, wenn die Außer-

kraftsetzung mehr als drei Jahre dauert. 
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1. Der Versicherungsschutz kann ab dem 65. bis zum 70. Lebensjahr 

nach folgender Maßgabe aufrecht erhalten bleiben: 
Die für die Invalidität vereinbarte Versicherungssumme wird auf 
maximal 150.000 EUR begrenzt und eine Progressionsstaffel kann 
nicht mehr vereinbart werden. 

 
2. Ab dem 70. bis zum 75. Lebensjahr ermäßigen sich die zu diesem 

Zeitpunkt vereinbarten Versicherungssummen automatisch auf 
75 %, ohne Änderung des Beitrages. 

 
3. Der Vertrag endet mit Vollendung des 75. Lebensjahres, jedoch nur, 

wenn eine Kündigung ausgesprochen wurde. 
 
Die oben beschriebenen Vertragsänderungen werden zur jeweiligen 
Hauptfälligkeit des Versicherungsvertrages wirksam. Sie werden von uns 
über die anstehenden Vertragsänderungen rechtzeitig informiert. 
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1. Die Versicherungssummen steigen jährlich um den vereinbarten 

Prozentsatz. Die Anpassung erfolgt erstmals zu Beginn des zweiten 
Versicherungsjahres und danach jeweils zu Beginn der folgenden 
Versicherungsjahre. 

 
Dabei werden die Versicherungssummen für den Invaliditäts- und 
Todesfall auf volle 500 Euro, für die Übergangsleistung auf volle 
50 Euro und für das Krankenhaustagegeld einschließlich 
Genesungsgeld auf volle 1 Euro aufgerundet. 

 
Die Versicherungssummen für beitragsneutrale Leistungsarten 
bleiben von der Erhöhung ausgeschlossen. 

 
2. Der Beitrag erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versiche-

rungssummen. 
 
3. Zu dem Anpassungstermin erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung 

über die Anpassung. 
 

Die Anpassung entfällt, wenn Sie der Anpassung innerhalb von 
sechs Wochen nach der Mitteilung über die Anpassung schriftlich 
widersprechen. Auf die Frist wird hingewiesen. 

 
Auf Ihren Antrag kann der Vertrag wieder mit dem Zuwachs von 
Leistung und Beitrag fortgeführt werden. 

 
4. Wenn Sie es versäumt haben, gegen die Erhöhung einer dyna-

mischen Unfallversicherung Widerspruch einzulegen und nur den 
Beitrag des Vorjahres zahlen, bleibt abweichend von Ziffer 11.3.3 
AUB 99 trotz Fristablaufs der Mahnung gemäß § 39 VVG der Ver-
sicherungsschutz bestehen. Es gelten dann die Versicherungs-
summen, die dem bezahlten Beitrag entsprechen. 

 
5. Sie und wir können die Vereinbarung über den Zuwachs von Leis-

tung und Beitrag für die restliche Vertragsdauer kündigen. Die Kün-
digung muss schriftlich spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
Versicherungsjahres zugegangen sein, damit ab dem folgenden 
Versicherungsjahr keine Anpassung mehr erfolgt. 
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1. Werden die dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Unfall-

bedingungen (AUB) sowie die eventuell zugrundeliegenden 
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gedruckten Bedingungen oder Vereinbarungen während der 
Vertragslaufzeit zugunsten des Versicherungsnehmers geändert, so 
gelten sie mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag, 

 
Erfordern die Änderungen eine höhere Prämie, so wird diese vom 
Zeitpunkt der Änderung an berechnet, wenn der Versicherungs-
nehmer nicht ausdrücklich auf diese Änderung verzichtet. 

2. Der Versicherer ist berechtigt, 
 

– bei Änderung von Gesetzen, auf denen die Bestimmungen des 
Versicherungsvertrages beruhen, – bei unmittelbar den Ver-
sicherungsvertrag betreffenden Änderungen der höchst-
richterlichen Rechtsprechung, der Verwaltungspraxis der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 

– im Fall der Unwirksamkeit von Bedingungen sowie, 
– zur Abwendung einer kartell- oder aufsichtsbehördlichen Bean-

standung einzelne Bedingungen mit Wirkung für bestehende 
Verträge zu ergänzen oder zu ersetzen. Die neuen Bedingungen 
sollen den ersetzten rechtlich und wirtschaftlich weitestgehend 
entsprechen. Sie dürfen die Versicherten auch unter Berück-
sichtigung der bisherigen Auslegung in rechtlicher und wirt-
schaftlicher Hinsicht nicht unzumutbar benachteiligen. 

 
3. Die geänderten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer 

schriftlich bekannt gegeben und erläutert. Sie gelten als genehmigt, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Hierauf wird er bei der Be-
kanntgabe besonders hingewiesen. Zur Fristwahrung ist die Absen-
dung ausreichend. Bei fristgerechtem Widerspruch laufen die Verträ-
ge mit den ursprünglichen Bedingungen weiter. 

 
4. Zur Beseitigung von Auslegungszweifeln kann der Versicherer den 

Wortlaut von Bedingungen ändern, wenn diese Anpassung vom 
bisherigen Bedingungstext gedeckt ist und den objektiven Willen 
sowie die Interessen beider Parteien berücksichtigt. Das Verfahren 
nach Absatz II ist zu beachten. 
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Hat eine versicherte Person bei der Haftpflichtkasse Darmstadt – Haft-
pflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – 
VVaG 
weitere Unfallversicherungen, so gelten die im Folgenden genannten 
Höchstbeträge auch als Höchstversicherungssummen je Leistungsart für 
alle Unfallversicherungen zusammen. Der hiernach zuviel gezahlte 
Beitrag wird entsprechend zurückerstattet. 
Höchstversicherungssummen je Leistungsart: 
 
Vollinvaliditätssumme 750.000 EUR 
Todesfallsumme 750.000 EUR 
KHTG/GG 75 EUR 
Unfall-Rente ab 50 % Invalidität 1.500 EUR 
Übergangsleistung 20.000 EUR 
Druckkammerkosten 50.000 EUR 
 
Die Gesamtentschädigung je versicherte Person beträgt insgesamt 
1.000.000 EUR. 
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(zu Ziffer 5.2.5 AUB 99) 
 
Abweichend von Ziffer 5.2.5 Abs. 2 AUB 99 besteht für Kinder, die zum 
Zeitpunkt des Unfalls das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
Versicherungsschutz infolge von Vergiftungen durch Einnahme fester 
oder flüssiger Stoffe durch den Schlund. 


